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des Kollektivs eingereicht hatte, sie
ben Monate danach noch immer 
nicht entschieden worden war, ob
wohl die Neuererbrigade fristgemäß 
zu dem Vorschlag’ Stellung genom
men und dem Leiter die Annahme 
der Benutzung empfohlen hatte, so 
daß die Voraussetzungen für die Ent
scheidung innerhalb der Monatsfrist 
Vorlagen (§§ 20 Abs. 1 und 4 NVO). 
Dieser Hinweis wurde vom Staats
anwalt geprüft. Die Unterlagen be
stätigten den von den Werktätigen 
vorgetragenen Sachverhalt. Darauf
hin legte der Staatsanwalt beim Di
rektor des Betriebes wegen Gesetzes
verletzungen bei der Bearbeitung 
eines Neuerervorschlags (§ 20 NVO) 
Protest ein. Zugleich wurde die Ver
letzung von verbindlichen Leitungs
prinzipien der VO über die Aufga
ben, Rechte und Pflichten der volks
eigenen Betriebe, Kombinate und 
WB vom 28. März 1973 kritisiert. So 
wurde z. B. unterlassen, durch eine 
qualifizierte Leitungstätigkeit die 
sozialistische Gesetzlichkeit zu ge
währleisten (§ 7 VEB-VO) und für 
eine schnelle Überleitung von Ratio
nalisierungslösungen in den Produk
tionsprozeß Sorge zu tragen (§ 15 
Abs. 3 VEB-VO).
Auf Grund dieses Protestes veran- 
laßte der Direktor des Betriebes eine 
Überprüfung der Bearbeitung aller 
Neuerervorschläge, da er Hinweise 
auf weitere Gesetzesverletzungen 
erhalten hatte. Im Ergebnis der 
Überprüfung wurde die Arbeitsor
ganisation des Büros für die Neue
rerbewegung (BfN) des Betriebes 
verändert und das System der Neue
rerbrigaden mit den gesetzlichen Er
fordernissen in Einklang gebracht 
(§ 7 Abs. 5 NVO), so daß nunmehr 
jeder auf dem Gebiet der Neuerer
tätigkeit entscheidungsbefugte Lei
ter von einer Neuererbrigade bera
ten wird.
Dadurch konnte in der Neuererarbeit 
ein bedeutender Aufschwung er
reicht werden. Während früher im 
Betrieb jährlich etwa 200 Neuerer
vorschläge bearbeitet wurden, kam 
es nach der Auswertung des Prote
stes allein in zwei Monaten zur ab
schließenden Entscheidung über 
253 Vorschläge. Die Bearbeitungs
rückstände konnten überwunden 
werden. In den folgenden Monaten 
wurden wesentlich mehr Neuerer
vorschläge eingereicht als im glei
chen Zeitraum des Vorjahres.
Die Aufdeckung der Gesetzesverlet
zungen auf dem Gebiet des Neuerer
rechts führten auch zu konkreten 
Festlegungen des Neuereraktivs der 
Betriebsgewerkschaftsleitung. Sie 
sind vor allem auf die umfassende 
Sicherung der Rechte der Neuerer 
und die schnelle Nutzung ihrer Ideen 
gerichtet.
Im Ergebnis der Aufsichtsmaßnahme 
ordnete der Direktor des Betriebes 
ferner an, daß alle Leiter im Betrieb 
regelmäßig Rechenschaft über die 
Erhöhung von Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit zu legen und dabei 
auch der Sicherung der Rechte der 
Neuerer Aufmerksamkeit zu schen
ken haben.

Der Protest des Staatsanwalts und 
die Stellungnahme des Betriebs
direktors wurden in der Betriebszei
tung veröffentlicht. Das trug zu einer 
konstruktiven Auseinandersetzung in 
den Arbeitskollektiven bei, die mit 
der Kraft der Parteiorganisation ge
führt wurde; sie löste neue Initiati
ven in der Neuererbewegung aus. 
Die rechtserzieherische Wirkung des 
Protestes wurde noch dadurch ver
stärkt, daß gegen die für die Rechts
verletzungen verantwortlichen Lei
ter ein Disziplinarverfahren durch
geführt wurde. '

Als Anliegen der GefährdetenVO 
vom 19. Dezember 1974 bezeichnete
G. G i e 1 in NJ 1975 S. 127 die Auf
gabe, „die gesellschaftlichen Poten
zen noch wirksamer für die Erzie
hung kriminell gefährdeter Bürger 
einzusetzen, die Erziehungsarbeit 
noch zielgerichteter auf die Verhü
tung von Kriminalität zu lenken 
und ihre Effektivität zu erhöhen“. 
Um diesem Anliegen gerecht zu 
werden, haben die örtlichen Räte in 
erhöhtem Maße ihre Verantwortung 
für die Erfassung, Erziehung, Kon
trolle und Unterstützung der krimi
nell Gefährdeten wahrzunehmen 
und ihre Tätigkeit auf diesem Ge
biet mit den Betrieben, Einrichtun
gen und Genossenschaften sowie mit 
den Justiz- und Sicherheitsorganen 
und den gesellschaftlichen Kräften 
zu koordinieren.
In der Stadt Lauchhammer existiert 
seit einiger Zeit ein Aktiv „Wieder
eingliederung Strafentlassener und 
Erziehung kriminell gefährdeter 
Bürger“ der Ständigen Kommission 
Sozialistische Rechtspflege. Diesem 
Aktiv gehören 17 Mitglieder an, 
darunter hauptsächlich ehrenamt
liche Mitarbeiter aus den Wohnge
bieten, je ein Mitarbeiter der Ka
derabteilung der vier Großbetriebe 
in Lauchhammer, der Vorsitzende 
eines Schöffenkollektivs und ein 
Vertreter der Rechtsabteilung des 
Braunkohlenkombinats. Diese Zu
sammensetzung gewährleistet gute 
Informationsbeziehungen zwischen 
den Betrieben, den gesellschaftlichen 
Kräften des Wohngebiets und dem 
örtlichen Rat. Damit werden wichtige 
Voraussetzungen geschaffen, um auf 
Erscheinungsformen krimineller Ge
fährdung unverzüglich zu reagieren 
und den Verlauf des Erziehungs
prozesses sowohl im Arbeitskollek
tiv als auch im Freizeitbereich stän
dig zu kontrollieren. Um die unter 
kriminell Gefährdeten häufig auf
tretenden Probleme der Gesund
heitsgefährdung durch Alkoholmiß
brauch besser als bisher zu beachten, 
wird künftig auch ein Arzt in dem 
Aktiv mitarbeiten.
Der Jahresarbeitsplan des Aktivs 
sieht monatliche Beratungen vor, zu 
denen insbesondere die Abschnitts
bevollmächtigten der Volkspolizei, 
Vertreter verschiedener Fachabtei
lungen des Rates der Stadt sowie

Der Staatsanwalt des Kreises wer
tete den Protest und die daraufhin 
im Betrieb beschlossenen Maßnah
men zur Förderung der Neuererbe
wegung in der Kreispresse aus. Da
mit erhielten auch andere Betriebe 
Hinweise zur Durchsetzung der so
zialistischen Gesetzlichkeit auf dem 
Gebiet des Neuererrechts.
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Mitglieder der Brigaden aus dem 
Arbeitsbereich der kriminell Gefähr
deten eingeladen werden. Das Aktiv 
beschäftigt sich in seinen Beratun
gen mit Hinweisen von Abschnitts
bevollmächtigten, Hausgemeinschaf
ten und Kollektiven aus Betrieben, 
in denen Erscheinungen krimineller 
Gefährdung aufgetreten sind. In den 
erforderlichen Fällen wird festge
legt, daß sich ein ehrenamtlicher 
Mitarbeiter bei Hausbesuchen und 
im Arbeitskollektiv unmittelbar 
über das Verhalten des kriminell 
Gefährdeten eingehend informiert 
und darüber im Aktiv berichtet.
Auf diese Weise kann das Aktiv 
dazu beitragen, die Ursachen und 
Bedingungen krimineller Gefähr
dung, die Persönlichkeitsentwicklung 
und die Lebens- und Arbeitsver
hältnisse des betreffenden Bürgers 
gründlich zu prüfen. Damit hilft es 
dem Rat der Stadt, die Entschei-. 
dung über die Erfassung als krimi
nell gefährdeter Bürger gemäß § 3 
der GefährdetenVO vorzubereiten. 
In den Beratungen des Aktivs ha
ben die Mitglieder auch die Möglich
keit, konkrete Maßnahmen zur wei
teren Erziehung eines kriminell Ge
fährdeten vorzuschlagen. Anhand 
der konkreten Informationen über 
das Verhalten des Betreffenden sind 
sie auch in der Lage, individuell 
differenzierte Hinweise auf be
stimmte Auflagen gemäß § 4 Abs. 3 
der GefährdetenVO zu geben.
Damit eine kontinuierliche Einfluß
nahme auf den Gefährdeten ge
sichert wird, prüft das Aktiv in Kon- 
trollberatungen, an denen auch ein 
Vertreter des Arbeitskollektivs teil
nimmt, wie der bisherige Erzie
hungsprozeß verlaufen ist.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter ha
ben so dazu beigetragen, daß 21 Bür
ger gemäß § 2 der GefährdetenVO 
als kriminell Gefährdete erfaßt 
wurden. Bei 12 Bürgern konnte die 
kriminelle Gefährdung überwunden 
und die Erfassung wieder aufgeho
ben werden. In fünf Fällen mußten 
jedoch den Gefährdeten gemäß § 12 
der GefährdetenVO Ordnungsstra
fen bzw. gemeinnützige Arbeit auf
erlegt werden, weil sie vorsätzlich 
die ihnen erteilten Auflagen nicht 
eingehalten haben.
Das Aktiv wird aber auch vorbeu-

Erfahrungen aus der Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in einem Aktiv zur Erziehung kriminell Gefährdeter
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